
Monitoring werden auf dem im Gerät hinterlegten unverän-
derlichen Werkszustand referenziert und automatisch gespei-
chert. Mit der »Heartbeat Technology« werden Diagnosedaten
im Gerät verarbeitet und können zum Data-Mining bzw. zur
Datenanalyse an einen Massendatenspeicher übertragen wer-
den. Ein weiteres Feature der Monitoringfunktion ist die Ver-
arbeitung des »HBSI«-Parameters (»Heartbeat Sensor Integri-
ty«): Diese ermöglicht erstmals konkrete Aussagen über den 
sogenannten Arbeitsvorrat des Gerätes in korrosiven, abrasiven
oder belagsbildenden Anwendungen. Damit wird echte Predic-
tive Maintenance möglich.

Keine Gerätedaten verlieren

Das »HistoROM«-Datenspeicherkonzept sichert die Daten,
bringt Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neupa-
rametrierung nach einem Komponententausch. Mit dem Ge-
häuse unverlierbar verbunden ist der »HistoROM Backup«-Da-
tenspeicher. Hier liegt jetzt auch die Firmware des Gerätes, die
dafür sorgt, dass alle Komponenten und Ersatzteile immer auf
die im Gerät aktuell hinterlegte Firmwareversion synchronisiert
werden, wodurch Inkompatibilitäten vermieden werden. Dort
sind auch die Werkseinstellungen gespeichert, um über einen
Reset das Gerät rasch wieder in den Auslieferungszustand zu
bringen. Auf dem im Gerät befindlichen und steckbaren Trans-
mitterspeicher »HistoROM T-DAT« werden alle Parametrierda-
ten direkt nach der Konfiguration automatisch abgelegt. Aus
dem Transmitterspeicher kann die letzte Einstellung als Backup
geladen werden, was die Wiederherstellung der bei der Durch-
führung von Änderungen vereinfacht. Außerdem speichert der
»T-DAT« alle relevanten Daten im laufenden Betrieb der Mess-
stelle wie z.B. Summenzählerwerte, Schleppzeiger für Min- und
Max-Werte. Die Daten der Messstelle können durch Umstecken
des »T-DAT« auf ein Ersatzgerät übertragen werden.

Vereinfachte Anwendung

»Proline« wartet im Detail mit zahlreichen kleinen und durch-
dachten Verbesserungen auf. Die Installation wird durch einen
frontseitigen Zugang, steckbare Klemmen, eine absetzbare An-
zeige und ein Weitbereichsnetzteil vereinfacht. Dabei signali-
sieren vier Geräte-LEDs die wichtigsten Zustände. Konfigurier-
bare I/O-Module und vielfältige Kommunikationsschnittstellen
machen die neuen Geräte in nahezu jede Anlagenkonstellation
integrierbar. Ein integrierter Webserver vereinfacht die Inbe-
triebnahme. Der Verbindungsaufbau ist drahtlos durch die 
Anmeldung mit Seriennummer und Gerätenamen mit einem
mobilen Device und allen handelsüblichen Webbrowsern 
möglich. Kommt es im Betrieb doch einmal zu Fehlern, werden
diese nach NE107 kategorisiert und im »Ereignis-Logbuch« 
gelistet. Fehler können so gezielt behoben und Anlagenstill-
stände vermieden werden.  (r.PA./MG)

INFOLINK: www.at.endress.com

AUSTROMATISIERUNG

Immer beliebter und mittlerweile im Dauereinsatz schwirren die
Drohnen über unsere Köpfe hinweg. Es gibt auf dem Markt zahl-
reiche Modelle mit verschiedensten technischen Ausstattungen
wie z.B. Kameras sowie unterschiedlichem Gewicht und Einsatz-
zweck, sodass Drohne nicht gleich Drohne ist. Das Luftfahrtgesetz
definiert die Drohnen grundsätzlich als unbemannte Fluggeräte,
die selbständig im Flug in direkter, ohne technische Hilfsmittel 
bestehender Sichtverbindung zum Piloten verwendet werden
können. Weiters teilt das Gesetz die Drohnen je nach Gefähr-
dungspotenzial in verschiedenen Klassen auf.
Die einfachste Klasse dient den »Spielzeuggeräten«: Das sind 
kleine Drohnen mit einer maximalen Bewegungsenergie unter 
79 Joule. Sie dürfen in einer Maximalhöhe von bis zu 30 m betrie-
ben werden. Der Betreiber hat allerdings darauf zu achten, dass
durch den Betrieb keine Personen oder Sachen gefährdet werden.
Abgesehen davon fallen diese Geräte nicht in den Anwendungs-
bereich des Luftfahrtgesetzes und bedürfen keiner Bewilligung.
Die zweite Kategorie ist für die Flugmodelle reserviert: Flugmo-
delle mit einem Gewicht bis einschließlich 25 kg dürfen ohne Be-
willigung der Austro Control betrieben werden, wenn sie höch-
stens in einem Umkreis von bis zu 500 m fliegen und unentgelt-
lich bzw. nicht gewerblich sowie ausschließlich zum Zwecke des
Fluges selbst betrieben werden. Der Pilot darf wiederum keine
Personen oder Sachen gefährden. 
Sobald man allerdings die Drohne zu gewerblichen Zwecken
nutzt, wie beispielsweise zum Filmen bei Veranstaltungen und
Hochzeiten oder für gewerbliche Aufnahmen, wird eine Betriebs-
bewilligung von der Austro Control notwendig. Das Gleiche gilt,
wenn der Flugumkreis mehr als 500 m betragen soll. 
Für alle Flugmodelle (mit Ausnahme der Spielzeug-Drohnen) muss
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Darüber hin-
aus muss der Drohnenbetreiber die allgemeinen Regeln zum
Schutz der Privatsphäre sowie die Nachbarrechte beachten.
Grundsätzlich darf man Menschen nicht ohne deren ausdrückliche
Erlaubnis filmen oder fotografieren. Sobald der Einzelne auf 
einem Bild erkennbar ist, kann das Recht am eigenen Bild oder die
Privatsphäre verletzt sein und es drohen teure Unterlassungs- und
Schadenersatzansprüche. Ganz leicht lässt sich mit einer Drohne
leider auch der ruhige Besitz des Nachbarn stören, sodass er wie-
derum berechtigt wäre, dagegen mit Besitzstörungsklage oder
Unterlassungsklage vorzugehen. Für Drohnen, die wie gewöhnli-
che Videokameras zur Überwachung eingesetzt werden, besteht
darüber hinaus Meldepflicht beim Datenverarbeitungsregister.
Weiters bedarf der Drohnenflug über Menschenansammlungen,
wie beispielsweise Sportveranstaltungen, der besonderen Be -
willigung der Austro Control.
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